Obergericht des Kantons Zurich

I. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB150296-0O/U/rm

Mitwirkend: Die Oberrichter Dr. iur. F. Bollinger, Prasident, lic. iur. S. Volken und

lic. iur. Ch. Prinz sowie die Gerichtsschreiberin lic. iur. C. Laufer

Urteil vom 18. Januar 2016

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft Il des Kantons Ziirich,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. Chr. Meier,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend
mehrfaches Verbrechen gegen das Betaubungsmittelgesetz etc.
und Widerruf

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 8. Abteilung, vom
23. Januar 2015 (DG140236)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zirich vom 4. August
2014 (Urk. 13) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 42 S. 141 ff.)

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig

- des mehrfachen Verbrechens gegen Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und g in
Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a und b BetmG;

- der mehrfachen Gehilfenschaft zum Verbrechen gegen Art. 19 Abs. 1
lit. b in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG und Art. 25 StGB;

- der Gehilfenschaft zum Verbrechen gegen Art. 19 Abs. 1 lit. d in Ver-
bindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG und Art. 25 StGB;

- des Vergehens gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 7
Abs. 1 WG und Art. 12 lit. f WV.

2. Von den Anklagevorwirfen Ziff. 1.1., 7.1., 8.1.,, 12.1. und 12.2. wird der
Beschuldigte A. freigesprochen.

3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 3 72 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und

mit heute 224 Tage durch Haft erstanden sind.
4. DerVollzug der Freiheitsstrafe wird nicht aufgeschoben.

5. Der bedingte Vollzug beziglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland vom 10. November 2011 ausgefaliten Geldstrafe von

20 Tagessatzen zu Fr. 30.— wird widerrufen.



10.

Folgende mit Verfigung der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zurich vom
15. Mai 2013 beschlagnahmten, bei der Bezirksgerichtskasse unter Sach-
kaution ... lagernden Gegenstande werden eingezogen und zur Ver-

fahrenskostendeckung verwendet:

- 1 Mobiltelefon Nokia 1616-2, IMEI-Nr. ... (Asservat-Nr. ...);
- 1 Mobiltelefon Nokia 1280, IMEFNTr. ... (Asservat-Nr. ...);
- 1 Mobiltelefon Nokia 100, IMEFNr. ... (Asservat-Nr. ...).

Die vorhandenen SIM-Karten werden nach Eintritt der Rechtskraft durch die

Lagerbehorde vernichtet.

Die Entscheidgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 7'000.00 ; die weiteren Auslagen betragen:
Fr. 3'000.00 Gebuhr Strafuntersuchung;

Fr. 40'828.14 Auslagen Vorverfahren;

Fr. 1'471.80 Kosten Kantonspolizei;

Fr. 29'692.71 amtliche Verteidigung.

Weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten
auferlegt, aber, soweit nicht durch Verwertungserldos gedeckt, sofort definitiv
abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf
die Gerichtskasse genommen. Uber die Hohe der Kosten der amtlichen Ver-

teidigung wird mit separatem Beschluss entschieden.
(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)



Berufungsantriage:

a) DerVerteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 62 S. 1)

1.  Ziff. 3 und 4 des Urteils vom 23. Januar 2015 des Bezirksgerichts
Zirich (Geschafts-Nr. DG140236-L) seien aufzuheben und der Be-
schuldigte zu einer Strafe zu verurteilen, welche ihm die Verbussung

des unbedingten Teils in Halbgefangenschaft ermoglicht.

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten des Staates. Sollten
die Antrage des Beschuldigten abgewiesen werden, so ersuchen wir
Sie, die dem Beschuldigten auferlegten Kosten des Berufungsverfah-

rens analog Ziff. 8 des angefochtenen Urteils definitiv abzuschreiben.

b) Der Staatsanwaltschaft:
(schriftlich; Urk. 50)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.

Erwagungen:

l. Prozessuales

1. Mit dem eingangs im Dispositiv wiedergegebenen Urteil der Vorinstanz vom
23.Januar 2015 wurde der Beschuldigte A.  weitgehend anklagegemass
namentlich des mehrfachen Verbrechens gegen das Betaubungsmittelgesetz so-
wie der Gehilfenschaft dazu schuldig gesprochen und mit 3 % Freiheitsstrafe be-
straft. Eine bedingte Vorstrafe wurde vollziehbar erklart (Urk. 42 S. 141). Gegen
diesen Entscheid liess der Beschuldigte durch seinen amtlichen Verteidiger mit
Eingabe vom 28. Januar 2015 innert gesetzlicher Frist Berufung anmelden
(Art. 399 Abs. 1 StPO; Urk. 33). Die Berufungserklarung der Verteidigung ging

ebenfalls innert gesetzlicher Frist bei der Berufungsinstanz ein (Art. 399 Abs. 3



StPO; Urk. 43). Die Anklagebehdrde hat mit Eingabe vom 5. August 2015 innert
Frist mitgeteilt, dass auf Anschlussberufung verzichtet wird (Urk. 50; Art. 400
Abs. 2 f. und Art. 401 StPO). Beweiserganzungsantrage wurden im Berufungsver-
fahren nicht gestellt (Art. 389 Abs. 3 StPO; Urk. 43). Die Verteidigung hat die Be-
rufung in ihrer Berufungserklarung nicht beschrankt (Urk. 43; Art. 399 Abs. 4
StPO). Die Anklagebehdrde beantragt die Bestatigung des angefochtenen Ent-
scheides (Urk. 50). Am 19. November 2015 teilte die Verteidigung mit, dass das
vorinstanzliche Urteil im Schuldpunkt nicht mehr angefochten werde (Urk.59).
Dies wurde anlasslich der Berufungsverhandlung bestatigt (Urk. 61 S.5; Urk. 62
S. 1;Prot. II S. 5).

2. Gemass den Antragen der Parteien sind im Berufungsverfahren nicht ange-
fochten
- der vorinstanzliche Schuldspruch (Urteilsdispositiv-Ziff. 1)

- der vorinstanzliche Teilfreispruch betreffend Betaubungsmitteldelikte
(Urteilsdispositiv-Ziff. 2.)

- der vorinstanzliche Widerruf einer bedingten Vor(Geld-)strafe (Urteilsdis-
positiv-Ziff. 5.)
- die vorinstanzliche Regelung betreffend in der Untersuchung beschlagnahm-

te Gegenstande (Urteilsdispositiv-Ziff. 6.) sowie

- die vorinstanzliche Kostenregelung (Urteilsdispositiv-Ziff. 7. und 8.)

Vom Eintritt der Rechtskraft dieser Anordnungen ist vorab Vormerk zu nehmen
(Art. 404 StPO).

ll. Sanktion

1.1. Die Vorinstanz hat den Beschuldigten mit 3 2 Jahren Freiheitsstrafe bestraft
(Urk. 42 S. 141). Die Verteidigung beanstandet diese Strafhohe (Urk. 43). Es wird
geltend gemacht, die Strafe des Beschuldigten stehe in keinem korrekten Ver-

haltnis zu derjenigen der Mittater B. und C. , sowie Einsicht, Reue und



Gestandnis des Beschuldigten seien nicht ausreichend berucksichtigt worden
(Urk.43 S.4; Urk.62 S.2 ff. und 5 ff.). Anlasslich der Berufungsverhandlung
brachte die Verteidigung zudem vor, dass die von der Vorinstanz ausgesprochene
Strafe gravierende Auswirkungen auf den Beschuldigten und seine Familie hatte.
Wurde der Beschuldigte — entsprechend dem vorinstanzlichen Urteil — zu einer
vollstandig zu vollziehenden Freiheitsstrafe verurteilt werden, kdnnte sein Un-
ternehmen mit Sicherheit nicht aufrechterhalten werden und wirde in Konkurs
gehen. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Angestellten des Unternehmens
(Urk. 62 S. 4 1.).

1.2. Die Vorinstanz hat vorab den anwendbaren Strafrahmen korrekt bemessen
und die theoretischen Grundsatze der Strafzumessung angefuhrt, worauf zur

Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden kann (Urk. 42 S. 128-130).

1.3. Die Vorinstanz hat die Widerhandlungen des Beschuldigten gegen das Be-
tdubungsmittelgesetz in Gruppen aufgeteilt, die Verfehlungen betreffend den Mit-
tater C.  als schwerste Tat bestimmt und die dafir bemessene Einsatzstrafe
in Abgeltung der Ubrigen Verfehlungen erhoht (Urk. 42 S. 130 ff.). Dies erfolgte im
Bemilhen, der bundesgerichtlichen Vorgabe zur Begrindung der Strafzumessung
Genuge zu tun (vgl. BGE 136 IV 55 E.54. ff.; 134 IV 17 E2.1.; 132 IV 102 E.8.1.
mit Verweisen). Im vorliegenden Fall, in welchem der Beschuldigte Uber mehrere
Monate zusammen mit mehreren Personen diverse, jedoch eigentlich stereotype
Handlungen vorgenommen hat, erscheint die Aufteilung dieser Handlungen in
verschiedene Tatgruppen eher akademisch. Es ware vielmehr auch denkbar und
wohl realitdtsnaher, sein gesamtes Treiben in Globo zu beurteilen unter Berlck-
sichtigung, dass er teilweise als Mittater und teilweise als Gehilfe gehandelt hat.
Da die Vorgehensweise der Vorinstanz jedoch nicht unhaltbar ist, ist ihre Syste-

matik beizubehalten.

2.1. Zur objektiven Schwere der Taten im Zusammenhang mit dem Mittater
C.__ hat die Vorinstanz zusammengefasst erwogen, der Beschuldigte habe
sich an wenigstens acht Drogengeschaften beteiligt und dabei Uber 550g Heroin-
gemisch (entsprechend 132g reinem Heroin bei einem minimalen Reinheitsgehalt
von 24%) an Abnehmer ausgeliefert (Anklageziffern 2.1., 4.1., 4.2., 11. und 17.),



Drogenerlos in der Hohe von mindestens Fr. 10'000.— entgegengenommen (An-
klageziffern 2.1., 2.2. und 3.) sowie bei der Einfuhr von 1.962kg reinem Heroin
mitgewirkt (Anklageziffer 19.1.). Er sei auf niedriger Hierarchiestufe und stets auf
Geheiss von C._ tatig gewesen. Sein Tatbeitrag sei untergeordneter, wenn
auch nicht unbedeutender Natur gewesen. Er habe weitgehend selbstandig ge-
handelt und es seien ihm auch grossere Aufgaben anvertraut gewesen, so sei er
insbesondere bei der Entgegennahme des eingefuhrten Heroins am 23. Juli 2012
in massgebender Weise beteiligt gewesen. Seine Stellung sei — entgegen der
Verteidigung — nicht mit jener eines blossen Kuriers vergleichbar. Sein Vorgehen
sei sowohl planmassig als auch konspirativ gewesen. Er habe eine nicht unerheb-
liche kriminelle Energie an den Tag gelegt. Hinzu kommt, dass sich der Beschul-
digte neben der Gefahrdung vieler Menschen auch der bandenmassigen Tatbe-
gehung schuldig gemacht, mithin mit seinem Verhalten zwei Qualifikationstatbe-
stande erfullt habe. Da er nicht an der Belieferung von Endabnehmern, sondern
"nur" an der Verausserung von Betaubungsmitteln an Zwischenhandler beteiligt
gewesen sei, habe er lediglich eine mittelbare Gefahr fur die Gesundheit der Kon-
sumenten geschaffen. Insgesamt sei das objektive Verschulden des Beschul-
digten daher als mittelschwer zu bewerten (Urk. 42 S. 130 f.).

Diese Erwagungen basieren auf dem erstellten Anklagesachverhalt und sind mit
wenigen Ausnahmen zutreffend: So handelte der Beschuldigte in jenen Fallen, in
welchen er einzig Heroinlieferungen an Abnehmer Uberbrachte, tatsachlich in der
Funktion eines Kuriers. Andererseits Uberzeugt die entlastende Erwagung, der
Beschuldigte habe im Zwischenhandel mitgewirkt und dadurch keine unmittelbare
Gefahr fur Drogenkonsumenten geschaffen, nicht: Die Aufteilung in Zwischen-
handel und Strassenverkauf an die Konsumenten zeugt von einer professionellen
Organisation; mit dem Endverkauf sind sodann regelmassig die hierarchisch un-
tersten Chargen betraut, die den kleinsten Gewinn erzielen und das grosste Risi-
ko tragen. Das Gesundheitsrisiko der Konsumenten wirde auch nicht entstehen,
wenn es keinen organisierten Zwischenhandel gabe. Eine Tatbeteiligung im Zwi-

schenhandel entlastet somit nicht.



Zur subjektiven Tatschwere hat die Vorinstanz erwogen, die Motive des Beschul-
digten seien weder finanzieller noch egoistischer Natur gewesen, sei er fur seine
Dienste doch — mit der Ausnahme gelegentlicher Tankflllungen, Bordellbesuche,
Getranke und Mahlzeiten — nicht entschadigt worden. Seine genauen Beweg-
grunde blieben unklar. Er habe mehrheitlich direktvorsatzlich gehandelt und ohne
Rlcksicht darauf, wie viele Menschen durch sein Verhalten gefahrdet wirden.
Eine Notlage habe nicht vorgelegen, auch keine psychische. Seine Taten waren

ohne Weiteres vermeidbar gewesen (Urk. 42 S. 131 f.).

Diese Erwagungen der Vorinstanz sind zutreffend. Zu erganzen ist, dass der Be-
schuldigte im Tatzeitraum in keiner Weise in seiner Schuldfahigkeit tangiert war.
Das Motiv des Beschuldigten bleibt in der Tat schleierhaft: Grossere finanzielle
Vorteile kdnnen ihm nicht nachgewiesen werden. Seine Darstellung, er sei
— quasi kopflos — verliebt gewesen und habe einfach aus dem ehelichen Haushalt
fluichten wollen, Uberzeugt jedoch nicht: Aus dem Haushalt flichten hatte er auch
konnen, ohne zu delinquieren, und wie sich seine behauptete blinde Verliebtheit
mit den Bordell-Besuchen vertragt, ist auch nicht schlissig. Die subjektive Tat-
schwere wiegt aufgrund der unklaren Motiviage (zugunsten des Beschuldigten)

jedoch leichter als die objektive Tatschwere.

Die Vorinstanz hat "das objektive Verschulden als mittelschwer" und "das subjek-
tive Verschulden als nicht mehr leicht", das Verschulden insgesamt als "keines-
falls mehr leicht" bewertet und eine Einsatzstrafe von 36 Monaten Freiheitsstrafe
bemessen (Urk.42 S 131 f.). Diese Einsatzstrafe erscheint den Taten des Be-
schuldigten betreffend den Mittater C._ angemessen. Das Verschulden kann
jedoch nicht als "keinesfalls mehr leicht" oder gar "mittelschwer" taxiert werden,
da angesichts des weiten Strafrahmens von 1 bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe an-
sonsten konsequenterweise eine Einsatzstrafe im Bereich von 6 Jahren bis
10 Jahren resultieren musste (vgl. BSK Strafrecht |, Wiprachtiger, Art. 47 N 19 mit
Verweis auf BGE 6S.644/2001; 6S.39/2002; 6B_1174/2014 vom 21. April 2015
E.1.3.2. mit Verweis auf BGE 136 IV 55 E. 5.9 S. 64 und Urteil 6B_1096/2010
vom 7. Juli 2011 E. 4.2 mit Hinweisen), was — mit der Vorinstanz — dem konkreten

Tatbeitrag des Beschuldigten keinesfalls gerecht wirde.



2.2. Zur objektiven Schwere der Taten im Zusammenhang mit dem Mittater
B._  hat die Vorinstanz anschliessend zusammengefasst erwogen, der Be-
schuldigte habe sich Uber eine Dauer von rund vier Monaten an wenigstens elf
Drogengeschaften beteiligt und dabei Uber 1'350g Heroingemisch (entsprechend
3249 reinem Heroin bei einem minimalen Reinheitsgehalt von 24%) an Abnehmer
ausgeliefert (Anklageziffern 6.1., 6.3., 7.2., 8.2., 9., 10.1., 10.2., 10.3.), Drogener-
I6s in der Hohe von Uber Fr. 15'000.— entgegengenommen (Anklageziffern 6.1.,
6.2., 14.) sowie beim Transfer von Fr. 35'000.— zwecks Heroineinfuhr als Mittater
mitgewirkt (Anklageziffer 13.). Sein deliktisches Verhalten sei somit beachtlich ge-
wesen (Urk. 42 S. 132 f.). Die weiteren Ausflhrungen sind eine wortliche Wie-
derholung derjenigen betreffend C.__ | was rein formell wenig Uberzeugt; ein
Verweis, wie die Vorinstanz dies auch betreffend die subjektive Tatschwere macht

(Urk. 42 S. 133), ware sinnvoller gewesen.

Nichtsdestotrotz ist die Beurteilung der Vorinstanz inhaltlich zutreffend. Zu den
nétigen Erganzungen ist auf die vorstehenden Ergdnzungen zum Tatkomplex

C. ZU verweisen.

Die Vorinstanz beurteilt das Verschulden des Beschuldigten im Tatkomplex
B.  — ebenfalls — als nicht mehr leicht und erhdht die nach der Beurteilung
des Tatkomplexes C._ bemessene Einsatzstrafe um 12 Monate auf 48 Mo-
nate (Urk. 42 S. 133).

Dies zeigt, zu welchen Resultaten eine Zerstlckelung eines an sich eine Einheit
bildenden Lebensvorgangs, einhergehend mit einer extensiven Auslegung des
Asperationsprinzips (Art. 49 Abs. 1 StGB), fuhrt: Die Vorinstanz hat fur den Tat-
beitrag des Beschuldigten zum Tatkomplex C._ Uberzeugend eine Einsatz-
strafe von 36 Monaten Freiheitsstrafe bemessen. Der Tatbeitrag des Beschuldig-
ten zum Tatkomplex B.___ unterscheidet sich davon betreffend samtliche Ver-
schuldensmomente nicht wesentlich. Naturlich hatte eine einheitliche Beurteilung
der Tatbeitrage des Beschuldigten an beiden Tatkomplexen nicht zur Verdoppe-
lung der Einsatzstrafe gefluhrt. Aber wieso ein praktisch identisches Tatvorgehen

lediglich mit einem Drittel der Strafe sanktioniert wird, welche fir ein weiteres,



-10 -

vergleichbares Tatvorgehen als angemessen taxiert wird, ist nur schwerlich be-

grundbar.

Fur die als Gehilfenschaft gewerteten Handlungen wurde von der Vorinstanz eine
Straferhéhung von 4 Monaten und fir das Vergehen gegen das Waffengesetz ei-
ne Straferhohung der Grosse 0 erwogen (Urk. 42 S. 133-135). So hat der Be-
schuldigte nebst weiterem die Finanzierung einer grossen Menge Heroin unter-
stitzt und durch das Zur-Verfugung-Stellen seines Lagerraumes als Drogen-
bunker einen wesentlichen Beitrag an die Infrastruktur des aussert schwunghaften
Betaubungsmittelhandels geliefert. Wenn insgesamt fur gravierende Delikte eine
Freiheitsstrafe im Mehrjahresbereich auszufallen ist, trifft die Erwagung der Vor-
instanz, "das Vergehen gegen das Waffengesetz falle bei der Strafzumessung
kaum mehr ins Gewicht", zu. Die Entgegennahme und Weitergabe einer ge-
fahrlichen Schusswaffe samt Munition innerhalb eines hochkriminellen Umfelds
darf indes auch nicht bagatellisiert werden.

2.3. Die Verteidigung macht im Berufungsverfahren geltend, der Tatbeitrag des
Beschuldigten sei gegenuber demjenigen der Mittdter C._~~ und B._ "
viel gewichtig" bemessen worden (Urk. 43 S. 4; Urk. 62 S. 5 ff.).

AV

Das Bundesgericht hat in BGE 135 IV 191 E.3.2. f. (vgl. auch 6B_164/2013 E.4.)

erwogen, was folgt:

"Hat der Sachrichter im gleichen Verfahren zwei Mittater zu beurteilen, so ist bei
der Verschuldensbewertung mit zu bertcksichtigen, in welchem gegenseitigen
Verhaltnis die Tatbeitrage stehen. Der Grundsatz der Gleichbehandlung und
Gleichmassigkeit der Strafzumessung gebietet, dass sich jeder fur den ihm zu-
kommenden Anteil an der Unrechtmassigkeit der Tat zu verantworten hat. Ist der
Tatbeitrag gleichwertig, so fuhrt das zunachst zu einer gleichen (objektiven)
Schuldeinschatzung. Erst wenn auch die subjektive Vorwerfbarkeit identisch ist
und sich uberdies namentlich die individuellen Taterkomponenten gleichmassig
auswirken, drangt sich die gleiche Strafe fur beide Mittater auf. Haufig liegen je-
doch ungleiche Strafzumessungsfaktoren vor, weil sich die subjektive Ver-
schuldensbewertung oder die personlichen Verhaltnisse unterscheiden. In diesen

Fallen kann es zu unterschiedlichen Strafen kommen. Der Grundsatz der Gleich-
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massigkeit ist nur verletzt, wenn es der Richter bei der Festlegung der einzelnen
Strafen unterlasst, im Sinne einer Gesamtbetrachtung beide Strafzumessungen in
Einklang zu bringen. Die Berucksichtigung des richtigen Verhaltnisses der Strafe
zu derjenigen des Mittaters kann als eigenes und zusatzliches Element der Straf-
zumessung betrachtet werden. aArt. 63 StGB (wie auch Art. 47 StGB) ist verletz,
wenn dieser Umstand unbeachtet bleibt oder falsch gewichtet wird. Das kann zur
Folge haben, dass die Strafe des einen Mittaters angemessen und die andere
unangemessen ist. Mdglich ist aber auch, dass beide Strafen unvertretbar und
damit an sich bundesrechtswidrig sind (vgl. Urteil 6S.410/2005 vom 7. Juni 2006
E.17.4.2).

Ist aus formellen Grinden nur Uber einen Mittater zu urteilen, wahrend die Strafe
des andern bereits feststeht, so geht es darum, einen hypothetischen Vergleich
anzustellen. Der Richter hat sich zu fragen, welche Strafen er ausfallen wirde,
wenn er beide Mittater gleichzeitig beurteilen misste. Dabei hat er sich einzig von
seinem pflichtgemassen Ermessen leiten zu lassen. Es ware mit der richterlichen
Unabhéngigkeit unvereinbar, misste er sich gegen seine Uberzeugung einem
anderen Urteil anpassen. Der Richter findet sich in einer ahnlichen Ausgangslage,
wenn er eine Zusatzstrafe zu einem friheren Urteil ausfallen muss (aArt. 68 Ziff. 2
StGB bzw. Art. 49 Abs. 2 StGB). Auch hier ist er in seiner Entscheidungsfreiheit
nicht eingeschrankt und kann er frei befinden, wie die Strafe lauten wirde, wenn
er die strafbaren Handlungen gleichzeitig zu beurteilen hatte. Er ist bei der Fest-
setzung der Zusatzstrafe nicht an das erste Urteil gebunden (BGE 132 IV 102 E.
8.2 S. 105). Die Autonomie des Richters kann zur Folge haben, dass die Strafen
zweier Mittater in einem Missverhalinis stehen. Dies ist verfassungsrechtlich un-
bedenklich und hinzunehmen, solange die in Frage stehende Strafe als solche
angemessen ist. Allerdings ist zu verlangen, dass in der Begrindung auf die Stra-
fe des Mittaters Bezug genommen und dargelegt wird, weshalb sich diese nicht
als Vergleichsgrosse eignet. Ein Anspruch auf "Gleichbehandlung im Unrecht"
besteht grundsatzlich nicht. Die Rechtsprechung hat denn auch stets den Vorrang
des Legalitatsprinzips vor dem Gleichheitsprinzip betont. Eine falsche Rechts-

anwendung in einem Fall begrundet grundsatzlich keinen Anspruch, seinerseits
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ebenfalls abweichend von der Norm behandelt zu werden (BGE 124 IV 44 E. 2c
S. 47 mit Hinweis)."

Der Beschuldigte wird vorliegend nicht im gleichen Verfahren beurteilt wie die Mit-
tater C._ und B.__ . Diese wurden durch eine andere Instanz mit Urteilen
je vom 19. Februar 2014 rechtskraftig mit 7 %2 Jahren Freiheitsstrafe (B._ )
respektive 4 Jahren Freiheitsstrafe (C._ ) bestraft (vgl. Beizugsakten). Aus
beiden, die Mittater betreffenden Anklagen lasst sich unschwer entnehmen, dass
sich die jeweiligen Taten, das Verschulden und entsprechend die Strafen nicht
vergleichen lassen: Der Beschuldigte taucht je nur in einem Teil der Anklagepunk-
te in den Anklagen in SachengegenB. und C.__ auf; diese haben so-
dann mit zahlreichen anderen Tatbeteiligten delinquiert, welche mit dem Beschul-
digten gemass dessen Anklage in keinem Zusammenhang stehen. Somit hat fur
den Beschuldigten eine eigenstandige Strafzumessung zu erfolgen, wie auch die
fir die — je teilweisen — Mittdter B._ und C.__ zustandige Instanz betref-

fend diese Tater eine individuelle Strafzumessung vorgenommen hat.

2.4. Die nach der Beurteilung der Tatkomponente bemessene Einsatzstrafe von

52 Monaten fir samtliche Delikte istim Ergebnis nicht zu beanstanden.

2.5. Zur Taterkomponente hat die Vorinstanz den Werdegang und die per-
sonlichen Verhaltnisse des Beschuldigten angefihrt, worauf zu verweisen ist
(Urk.42 S. 135). Anlasslich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte an,
er arbeite nach wie vor als Geschaftsfuhrer der D.  GmbH. Die Firma habe
sechs Angestellte. Die Geschafte wurden gut laufen (Urk. 61 S. 3). Der Beschul-
digte erzielt ein monatliches Einkommen von Fr. 4'516.15 netto (Urk. 63/1). Seine
Ehefrau ist ebenfalls erwerbstatig und verdient monatlich ca. Fr. 1'200.— netto
(Urk.55/1; Urk.61 S.3 f.). Gemass den Angaben des Beschuldigten betragen
seine Schulden aktuell Fr. 180'000.— (Urk. 61 S. 4).

Die personlichen Umstdnde des Beschuldigten wirken strafzumessungsneutral.
Eine ausgepragte Strafempfindlichkeit weist er — entgegen der Ansicht der Vertei-
digung (Urk.62 S.4 f. und 7) — nicht auf. Dass das vom Beschuldigten gefihrte
Unternehmen — wie die Verteidigung mutmasst (Urk.62 S.4; vgl. auch Urk. 61
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S.6 f.) — als Folge der Verbussung einer langeren Freiheitsstrafe in Konkurs ge-
hen wurde, ist nicht zwingend, nachdem es auch wahrend der Dauer der Unter-
suchungshaft des Beschuldigten weitergeflhrt werden konnte. Sodann hatte aber
ein drohender Konkurs des Unternehmens als Folge einer unbedingten Freiheits-
strafe fur sich alleine grundsatzlich keine strafmindernde Wirkung. Der Vollzug ei-
ner langeren Freiheitsstrafe bringt es zwangslaufig mit sich, dass der Betroffene
aus seiner Umgebung und damit allenfalls aus einem gunstigen beruflichen Um-
feld herausgerissen wird (Urteil des Bundesgerichts 6B _611/2015 vom
17. Dezember 2015 E. 3.4.).

Die nicht einschlagigen Vorstrafen des Beschuldigten sowie das Delinquieren
wahrend laufender Probezeit (Urk. 47) wirken sich mit der Vorinstanz nur leicht
straferhdhend aus. Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten unter dem Titel "posi-
tives Nachtatverhalten" fur sein Gestandnis, Einsicht und Reue eine merkliche
Minderung der Einsatzstrafe zuerkannt (Urk. 42 S. 136 f.). Die Verteidigung macht
im Berufungsverfahren geltend, diese Umstande mussten starker gewichtet wer-
den (Urk. 43 S. 4). Dies trifft nicht zu: Beim Beschuldigten handelt es sich keines-
wegs um die Art Straftater, die nach der Verhaftung reinen Tisch machen will und
alles, allenfalls sogar den Ermittlungsbehorden noch Nicht-Bekanntes, gesteht
und bereut. Der Beschuldigte hat wahrend der Untersuchung eingestanden, was
aufgrund der vorliegenden Beweismittel vernUnftigerweise nicht mehr bestritten
werden konnte. Betreffend zahlreiche Punkte hat er mangelnde Erinnerung vor-
geschoben respektive bestritt diese noch vor Vorinstanz im Subjektiven mit der
unbehelflichen Behauptung, er sei blindlings-verliebt gewesen (Urk. 27 S. 4 ff.)
respektive "habe sich nach ein paar Glasern Whisky nicht mehr fir die Taten sei-
ner Mittater, an welchen er sich beteiligte, interessiert" (Urk. 27 S. 15). Dass sich
der Beschuldigte anlasslich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung missverstand-
lich ausgedruckt hat bzw. sein Gestandnis nicht relativieren wollte, ist entgegen
der Verteidigung (Urk.62 S. 2 f; vgl. auch Urk. 61 S. 5) nicht ersichtlich. Die vom

Beschuldigten getatigten Ausfuhrungen erscheinen vielmehr taktisch motiviert.

Wie erwahnt, hat der Beschuldigte seine Berufung im Schuldpunkt zurtick-

gezogen. Das vorliegende Strafverfahren wurde dadurch jedoch nicht wesentlich
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erleichtert. Insbesondere musste die Vorinstanz eine zeitaufwendige und aus-
fihrliche Beweiswlrdigung vornehmen, nachdem der Beschuldigte erst nach Ab-
schluss des erstinstanzlichen Verfahrens vollumfanglich gestandig wurde. Dieses
Aussageverhalten ist das prozessuales Recht des Beschuldigten und flhrt zu kei-
ner Straferhdhung; allerdings kann der Beschuldigte aus taktischen oder un-
umganglichen Gestandnissen, verbunden mit anhaltendem Bestreiten, keine voll-

umfangliche Einsicht und Reue strafmindernd reklamieren.

2.6. Wenn die Vorinstanz insgesamt die Taterkomponente in Abwagung von Vor-
strafen und Nachtatverhalten als erleichternd gewertet und die nach der Be-
urteilung der Tatkomponente bemessene hypothetische Einsatzstrafe um rund 1/5
reduziert hat, ist dies grundsatzlich nicht zu beanstanden. Die von der Vorinstanz
ausgesprochene Freiheitsstrafe von 3 %2 Jahren kann denn auch nicht als zu hoch
bezeichnet werden. In Anbetracht der dargelegten Strafzumessungsgrinde und
unter Berucksichtigung der gegen die Mittater B._~ und C.__ ausgespro-
chenen Strafen erscheint — im Sinne eines wohlwollenden Ermessensentscheids
— jedoch auch eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren noch als vertretbar. Dieses
Strafmass wirde dem Beschuldigten, der sich in einer gefestigten beruflichen
Stellung befindet und in gunstigen familiaren Verhaltnissen lebt (vgl. dazu unten
Ziff. 3), den teilbedingten Vollzug der Strafe ermdglichen. Der Beschuldigte ist

somit mit einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren zu bestrafen.
2.7. Die erstandene Untersuchungshaft istanzurechnen (Art. 51 StGB).

3.1. Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr und hdchstens drei Jahren nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig
ist, um dem Verschulden des Taters genugend Rechnung zu tragen (Art. 43
Abs. 1 StGB). Die subjektiven Voraussetzungen von Art. 42 StGB gelten auch fir
die Anwendung von Art. 43 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_1032/2014 vom
8. Januar 2015 E. 2.2.1.). Bei der Prognosestellung ist ein Gesamtbild der Tater-
personlichkeit unerlasslich. Zu beachten sind die Tatumstande, das Vorleben, der
Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die glltige Schiisse auf den Charakter
des Taters und die Aussichten seiner Bewahrung zulassen (Hug, in: Donatsch/
Flachsmann/ Hug/Weder, StGB Kommentar, 19. Aufl., Zurich 2013, Art. 42N 7).
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3.2. Der Beschuldigte wurde noch nie zu einer Freiheitsstrafe von mindestens
sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessatzen verur-
teilt (Urk.47). Fur die Gewahrung des teilbedingten Strafvollzugs sind damit keine
besonders glnstigen Umstande erforderlich. Der Beschuldigte lebt in geordneten
Verhadltnissen und geht einer geregelten Erwerbstatigkeit nach. Zu berlcksich-
tigen ist weiter, dass er sich im Berufungsverfahren im Sinne des vorinstanzlichen
Schuldpunktes gestandig gezeigt hat. Diese Einsicht des Beschuldigten in sein
Fehlverhalten ist in die Beurteilung mit einzubeziehen. Schliesslich ist auch davon
auszugehen, dass das vorliegende Strafverfahren sowie die erstandene Untersu-
chungshaft von immerhin 224 Tagen beim Beschuldigten Wirkung gezeigt haben.
Dies hat sich auch anlasslich der Berufungsverhandlung gezeigt (Urk. 61 S. 4 ff.).
Dem Beschuldigten kann daher eine gunstige Prognose gestellt werden, weshalb
ihm mindestens teilweise der bedingte Vollzug der Freiheitsstrafe zu gewahren

ist.

3.3. Gemass Art. 43 Abs. 2 StGB darf der unbedingt vollziehbare Teil die Halfte
der Strafe nicht Ubersteigen. Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu voll-
ziechende Teil der Freiheitsstrafe muss mindestens sechs Monate betragen
(Abs. 3). Das Verhaltnis der Strafteile ist so festzusetzen, dass darin die Wahr-
scheinlichkeit der Legalbewahrung des Taters einerseits und dessen Einzeltat-
schuld anderseits hinreichend zum Ausdruck kommen. Je gunstiger die Prognose
und je kleiner die Vorwerfbarkeit der Tat, desto grosser muss der auf Bewahrung
ausgesetzte Strafteil sein (BGE 134 IV 1 E. 5.6). Unter Berucksichtigung der
Legalprognose und des Verschuldens des Beschuldigten erscheint es angemes-
sen, den zu vollziehenden Teil der Freiheitsstrafe auf 13 Monate festzusetzen, so
dass der aufgeschobene Teil 23 Monate betragt. Die Probezeit ist auf drei Jahre
anzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB).

lll. Kosten

1. Die Gerichtsgebuhr fir das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.— festzusetzen.
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2. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens werden von den Parteien nach Mass-
gabe ihres Obsiegens oder Unterliegens getragen. Als unterliegend gilt auch die
Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zu-
rickzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO).

Der Beschuldigte hat seine Berufung, welche sich ursprunglich gegen das gesam-
te vorinstanzliche Urteil richtete (Urk.43 S.2), im Laufe des Berufungsverfahrens
unter anderem im Schuldpunkt zurlickgezogen. Insoweit unterliegt er und wird
kostenpflichtig. Die heute ausgefallte Sanktion sowie die Gewahrung des teil-
bedingten Strafvollzuges sind zudem nicht als Korrektur eines vorinstanzlichen
Fehlentscheides zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um einen wohlwollenden
Ermessensentscheid. Im Ergebnis rechtfertigt es sich deshalb, die Kosten des Be-
rufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, dem
Beschuldigten zu 2/3 aufzuerlegen und zu 1/3 auf die Gerichtskasse zu nehmen.
Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind zu 2/3 einstweilen und zu 1/3 definitiv
auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Rickzahlungspflicht des Beschuldigten ist
im Umfang von 2/3 vorzubehalten (Art. 135 Abs. 4 StPO).

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zirich, 8. Abteilung,

vom 23. Januar 2015 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig

- des mehrfachen Verbrechens gegen Art. 19 Abs. 1 lit. b, ¢ und g in
Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a und b BetmG;

- der mehrfachen Gehilfenschaft zum Verbrechen gegen Art. 19 Abs. 1
lit. b in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG und Art. 25 StGB;
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- der Gehilfenschaft zum Verbrechen gegen Art. 19 Abs. 1 lit. d in
Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG und Art. 25 StGB;

- des Vergehens gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 7
Abs. 1 WG und Art. 12 lit. f WV.

Von den Anklagevorwirfen Ziff. 1.1., 7.1., 8.1., 12.1. und 12.2. wird der
Beschuldigte A. freigesprochen.

[..]
[..]

Der bedingte Vollzug beziglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland vom 10. November 2011 ausgefallten Geldstrafe von

20 Tagessatzen zu Fr. 30.— wird widerrufen.

Folgende mit Verflgung der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich vom
15. Mai 2013 beschlagnahmten, bei der Bezirksgerichtskasse unter Sach-
kaution ... lagernden Gegenstande werden eingezogen und zur Verfahrens-

kostendeckung verwendet:
- 1 Mobiltelefon Nokia 1616-2, IMEI-Nr. ... (Asservat-Nr. ...);
- 1 Mobiltelefon Nokia 1280, IMEI-Nr. ... (Asservat-Nr. ...);

- 1 Mobiltelefon Nokia 100, IMEI-Nr. ... (Asservat-Nr. ...).

Die vorhandenen SIM-Karten werden nach Eintritt der Rechtskraft durch die

Lagerbehorde vernichtet.

Die Entscheidgebuihr wird festgesetzt auf:

Fr. 7'000.00 ; die weiteren Auslagen betragen:
Fr. 3'000.00 Gebuhr Strafuntersuchung;

Fr. 40'828.14 Auslagen Vorverfahren;

Fr. 1'471.80 Kosten Kantonspolizei;

Fr. 29'692.71 amtliche Verteidigung.

Weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
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8. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten
auferlegt, aber, soweit nicht durch Verwertungserldos gedeckt, sofort definitiv
abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden definitiv auf
die Gerichtskasse genommen. Uber die Hohe der Kosten der amtlichen Ver-
teidigung wird mit separatem Beschluss entschieden.

9.  (Mitteilungen)

10. (Rechtsmittel)

Mundliche Eroffnung und schriftiche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte wird bestraft mit 3 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 224 Tage

durch Haft erstanden sind.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 23 Monaten aufge-
schoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (13 Monate

abzlglich 224 Tage erstandener Haft) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 4'469.35 amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu 2/3 auferlegt und zu

1/3 auf die Gerichtskasse genommen.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden zu 2/3 einstweilen und zu 1/3

definitiv auf die Gerichtskasse genommen. Die Rickzahlungspflicht des
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Beschuldigten bleibt gemass Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang von 2/3

vorbehalten.

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zurich

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zurich

- das Bundesamt fur Polizei

- das Bundesamt fur Polizei, Zentralstelle Waffen, Nussbaumstrasse 29,
3003 Bern

und nach unbenitztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

alifalliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- die KOST Zirich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials"

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und B

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, in
die Akten Unt.Nr. D-3/2011/5841

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- die Sicherheitsdirektion des Kantons Zirich, Neumuhlequai 10,
Postfach, 8090 Zirich.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtiche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
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des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zurich
l. Stratkammer

Zurich, 18. Januar 2016

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Dr. iur. F. Bollinger lic. iur. C. Laufer
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	 1 Mobiltelefon Nokia 1616-2, IMEI-Nr. … (Asservat-Nr. …);
	 1 Mobiltelefon Nokia 1280, IMEI-Nr. … (Asservat-Nr. …);
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	Weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	8. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber, soweit nicht durch Verwertungserlös gedeckt, sofort definitiv abgeschrieben. Die Kosten der a...
	9. (Mitteilungen)
	10. (Rechtsmittel)
	Berufungsanträge:
	1. Ziff. 3 und 4 des Urteils vom 23. Januar 2015 des Bezirksgerichts  Zürich (Geschäfts-Nr. DG140236-L) seien aufzuheben und der Beschuldigte zu einer Strafe zu verurteilen, welche ihm die Verbüssung des unbedingten Teils in Halbgefangenschaft ermögli...
	2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Staates. Sollten die Anträge des Beschuldigten abgewiesen werden, so ersuchen wir Sie, die dem Beschuldigten auferlegten Kosten des Berufungsverfahrens analog Ziff. 8 des angefochtenen Urteils def...
	Erwägungen:
	I.  Prozessuales
	 der vorinstanzliche Schuldspruch (Urteilsdispositiv-Ziff. 1)
	 der vorinstanzliche Teilfreispruch betreffend Betäubungsmitteldelikte  (Urteilsdispositiv-Ziff. 2.)
	 der vorinstanzliche Widerruf einer bedingten Vor(Geld-)strafe (Urteilsdispositiv-Ziff. 5.)
	 die vorinstanzliche Regelung betreffend in der Untersuchung beschlagnahmte Gegenstände (Urteilsdispositiv-Ziff. 6.) sowie
	 die vorinstanzliche Kostenregelung (Urteilsdispositiv-Ziff. 7. und 8.)


	II. Sanktion
	1.1. Die Vorinstanz hat den Beschuldigten mit 3 ½ Jahren Freiheitsstrafe bestraft (Urk.  42 S. 141). Die Verteidigung beanstandet diese Strafhöhe (Urk. 43). Es wird geltend gemacht, die Strafe des Beschuldigten stehe in keinem korrekten Verhältnis zu ...
	2.1. Zur objektiven Schwere der Taten im Zusammenhang mit dem Mittäter C._____ hat die Vorinstanz zusammengefasst erwogen, der Beschuldigte habe sich an wenigstens acht Drogengeschäften beteiligt und dabei über 550g Heroingemisch (entsprechend 132g re...
	Diese Erwägungen basieren auf dem erstellten Anklagesachverhalt und sind mit wenigen Ausnahmen zutreffend: So handelte der Beschuldigte in jenen Fällen, in welchen er einzig Heroinlieferungen an Abnehmer überbrachte, tatsächlich in der Funktion eines ...
	Zur subjektiven Tatschwere hat die Vorinstanz erwogen, die Motive des Beschuldigten seien weder finanzieller noch egoistischer Natur gewesen, sei er für seine Dienste doch – mit der Ausnahme gelegentlicher Tankfüllungen, Bordellbesuche, Getränke und M...
	Diese Erwägungen der Vorinstanz sind zutreffend. Zu ergänzen ist, dass der Beschuldigte im Tatzeitraum in keiner Weise in seiner Schuldfähigkeit tangiert war. Das Motiv des Beschuldigten bleibt in der Tat schleierhaft: Grössere finanzielle Vorteile kö...
	2.2. Zur objektiven Schwere der Taten im Zusammenhang mit dem Mittäter B._____ hat die Vorinstanz anschliessend zusammengefasst erwogen, der Beschuldigte habe sich über eine Dauer von rund vier Monaten an wenigstens elf Drogengeschäften beteiligt und ...
	Nichtsdestotrotz ist die Beurteilung der Vorinstanz inhaltlich zutreffend. Zu den nötigen Ergänzungen ist auf die vorstehenden Ergänzungen zum Tatkomplex  C._____ zu verweisen.
	Die Vorinstanz beurteilt das Verschulden des Beschuldigten im Tatkomplex B._____ – ebenfalls – als nicht mehr leicht und erhöht die nach der Beurteilung des Tatkomplexes C._____ bemessene Einsatzstrafe um 12 Monate auf 48 Monate (Urk. 42 S. 133).
	Dies zeigt, zu welchen Resultaten eine Zerstückelung eines an sich eine Einheit bildenden Lebensvorgangs, einhergehend mit einer extensiven Auslegung des Asperationsprinzips (Art. 49 Abs. 1 StGB), führt: Die Vorinstanz hat für den Tatbeitrag des Besch...
	Für die als Gehilfenschaft gewerteten Handlungen wurde von der Vorinstanz eine Straferhöhung von 4 Monaten und für das Vergehen gegen das Waffengesetz eine Straferhöhung der Grösse 0 erwogen (Urk. 42 S. 133-135). So hat der Beschuldigte nebst weiterem...
	2.3. Die Verteidigung macht im Berufungsverfahren geltend, der Tatbeitrag des Beschuldigten sei gegenüber demjenigen der Mittäter C._____ und B._____ "zu viel gewichtig" bemessen worden (Urk. 43 S. 4; Urk. 62 S. 5 ff.).
	2.4. Die nach der Beurteilung der Tatkomponente bemessene Einsatzstrafe von 52 Monaten für sämtliche Delikte ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.
	2.5. Zur Täterkomponente hat die Vorinstanz den Werdegang und die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten angeführt, worauf zu verweisen ist (Urk. 42 S. 135). Anlässlich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte an, er arbeite nach wie vor al...
	Die persönlichen Umstände des Beschuldigten wirken strafzumessungsneutral. Eine ausgeprägte Strafempfindlichkeit weist er – entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 62 S. 4 f. und 7) – nicht auf. Dass das vom Beschuldigten geführte Unternehmen – wi...
	2.6. Wenn die Vorinstanz insgesamt die Täterkomponente in Abwägung von Vorstrafen und Nachtatverhalten als erleichternd gewertet und die nach der Beurteilung der Tatkomponente bemessene hypothetische Einsatzstrafe um rund 1/5 reduziert hat, ist dies ...
	2.7. Die erstandene Untersuchungshaft ist anzurechnen (Art. 51 StGB).
	3.1. Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen (Art. 43 Abs. 1 StGB). Die subjek...
	3.2. Der Beschuldigte wurde noch nie zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt (Urk. 47). Für die Gewährung des teilbedingten Strafvollzugs sind damit keine besonders günst...
	3.3. Gemäss Art. 43 Abs. 2 StGB darf der unbedingt vollziehbare Teil die Hälfte der Strafe nicht übersteigen. Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil der Freiheitsstrafe muss mindestens sechs Monate betragen (Abs. 3). Das Verhältni...

	III. Kosten
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 8. Abteilung, vom 23. Januar 2015 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 des mehrfachen Verbrechens gegen Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und g in  Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a und b BetmG;
	 der mehrfachen Gehilfenschaft zum Verbrechen gegen Art. 19 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG und Art. 25 StGB;
	 der Gehilfenschaft zum Verbrechen gegen Art. 19 Abs. 1 lit. d in  Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG und Art. 25 StGB;
	 des Vergehens gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 WG und Art. 12 lit. f WV.

	2. Von den Anklagevorwürfen Ziff. 1.1., 7.1., 8.1., 12.1. und 12.2. wird der  Beschuldigte A._____ freigesprochen.
	3. […]
	4. […]
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	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
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	3. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	4. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu 2/3 auferlegt und zu 1/3 auf die Gerichtskasse genommen.
	Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden zu 2/3 einstweilen und zu 1/3 definitiv auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang von 2/3 vorbehalten.
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